
Mustervertrag

§ 1 Vertragszweck

(1) Die Vermietung erfolgt zum Zweck der nachfolgend beschriebenen Veranstaltung:

                                                                                                                          

Die Veranstaltung hat folgenden Charakter:

O Politische Veranstaltung
O Kulturelle Veranstaltung
O Party
O Private Veranstaltung
O Kommerzielle Veranstaltung

(2) Der Mieter ist nicht berechtigt, die Mieträume zur Durchführung von Veranstaltungen 
zu  nutzen,  auf  denen  vom  Mieter  selbst  oder  von  Besuchern  der  Veranstaltung 
extremistisches Gedankengut dargestellt und/oder verbreitet wird. Der Mieter verpflichtet 
sich, dafür zu sorgen, dass von den Veranstaltungsteilnehmern keine Straftaten nach § 
86a (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) oder § 130 StGB 
(Volksverhetzung) begangen werden. Insbesondere dürfen weder in Wort noch in Schrift 
Menschen wegen ihrer Abstammung, ihrer Herkunft, ihres Glaubens, ihrer religiösen oder 
politischen  Anschauungen,  ihrer  sexuellen  Orientierung  o.  Ä.  als  minderwertig  und 
verächtlich dargestellt oder diskriminiert werden.

§ 2 Obliegenheiten des Mieters

(1)  Der  im  Vertrag  angegebene  Mieter  ist  für  die  in  den  gemieteten  Räumen 
durchzuführende  Veranstaltung  gleichzeitig  Veranstalter.  Es  wird  versichert,  dass  der 
Mieter  nicht  im  Auftrag  eines  anderen  Veranstalters  handelt.  Der  Mieter  ist  ohne  die 
Einwilligung des Vermieters nicht berechtigt, den Gebrauch der Mietsache einem Dritten 
zu überlassen, insbesondere sie weiterzuvermieten.

(2) Der Mieter verpflichtet sich, Namen von auftretenden Bands, Musikgruppen und/oder 
Darstellern dem Vermieter mindestens 3 Tage vor der Veranstaltung schriftlich bekannt zu 
geben.

(3) Der Mieter hat für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung Sorge zu tragen. 
Er übernimmt die Haftung für die Einhaltung aller gewerbe-, ordnungs-, versammlungs-, 
feuer- und polizeirechtlichen Vorschriften, insbesondere der Bestimmungen zum Schutze 
der  Jugend.  Sofern  für  die  vereinbarte  Veranstaltung  eine  behördliche  Genehmigung 



erforderlich ist bzw. eine anzeigepflichtige Versammlung durchgeführt werden soll, hat der 
Mieter die behördliche Genehmigung bzw. die schriftliche Anzeige der Versammlung bei 
der Versammlungsbehörde dem Vermieter rechtzeitig vor der Veranstaltung auf Verlangen 
vorzuzeigen.

(4)  Der  Mieter  ist  für  die  Anmeldung der  Veranstaltung  bei  der  GEMA und  sonstigen 
Verwertungsgesellschaften und die Zahlung eventueller Gebühren verantwortlich.

§ 3 Kündigung, Vertragsstrafe

(1) Der Vermieter ist berechtigt, den Mietvertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu 
kündigen,  wenn  der  Mieter  die  Mietsache  entgegen  des  in  §  1  vereinbarten 
Veranstaltungszweckes nutzt oder gegen seine Pflichten aus § 2 Abs. 1 und 2 verstößt. 
Gleiches gilt, wenn eine solche Nutzung oder Verstöße gegen § 1 Abs. 2 dieses Vertrages 
zu  befürchten  ist.  Der  Mieter  hat  dem Vermieter  alle  Schäden  zu  ersetzen,  die  dem 
Vermieter durch die Kündigung entstehen.

(2) Wird vom Mieter oder Besuchern der Veranstaltung gegen die Vereinbarungen in § 1 
Abs.  2  dieses  Vertrages  verstoßen  oder  wird  der  Vertrag  seitens  des  Vermieters 
gekündigt,  weil  der Mieter  die Mietsache entgegen des vereinbarten Nutzungszweckes 
genutzt  hat  oder weil  eine solche Nutzung oder ein Verstoß gegen § 1 Abs. 2 dieses 
Vertrages zu befürchten war, verpflichtet sich der Mieter, eine Vertragsstrafe in Höhe von 
                                    € zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird nur dann fällig, wenn der Mieter 
durch die Art, den Inhalt oder die Gestaltung der Nutzung schuldhaft hierzu beigetragen 
hat  oder  er  dies  vorhersehen  konnte  und  zumutbare  Schutzmaßnahmen  schuldhaft 
unterlassen  hat.  Durch  die  Vertragsstrafe  ist  die  Geltendmachung  weiterer 
Schadensersatzansprüche nicht ausgeschlossen.

§ 4 Haftung

(1) Für Wertsachen, Bargeld, Garderobe und andere Gegenstände wird vom Vermieter 
keine Haftung übernommen.

(2)  Der  Mieter  haftet  insbesondere  auch  für  Schäden,  die  durch  fahrlässigen  bzw. 
unsachgemäßen  Umgang  mit  gemieteten  und/oder  eingebrachten  Einrichtungen  und 
technische Ausstattungen entstehen.

(3)  Der  Mieter  haftet  für  Schäden,  die  von  Besuchern  der  vom  Mieter  organisierten 
Veranstaltung verursacht  werden, soweit  der Mieter  durch die Art,  den Inhalt  oder der 
Gestaltung der Veranstaltung schuldhaft hierzu beigetragen hat oder er zumindest hätte 
entsprechende  Schäden  vorhersehen  können  und  zumutbare  Schutzmaßnahmen 
schuldhaft unterlassen hat.



(4) Der Mieter haftet für sämtliche Personen- und Sachschäden einschließlich etwaiger 
Folgeschäden, die Dritten, seinen Mitarbeitern oder ihm selbst sowie dem Vermieter durch 
die Überlassung der Räumlichkeiten entstehen soweit der Mieter durch die Art, den Inhalt 
oder  der Gestaltung der Nutzung schuldhaft  hierzu beigetragen hat oder er  zumindest 
hätte  entsprechende Schäden vorhersehen können und zumutbare Schutzmaßnahmen 
schuldhaft unterlassen hat.

§ 5 Sicherheitsleistung

Der Mieter leistet als Sicherheit für die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Vertrag 
eine Kaution in Höhe von                €.


